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Informationen zur Schülerbeförderung in Vorbereitung auf das Schuljahr 2021/2022

Sehr geehrte Damen und Herren,

wie in jedem Jahr beginnen wir frühzeitig mit der Vorbereitung des neuen Schuljahres und möchten 
Sie deshalb über aktuelle Entwicklungen informieren.
Wir hoffen auch in diesem Schuljahr auf eine gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit.

Fahrplankonferenzen
In den zurückliegenden Jahren haben wir gemeinsam mit Ihnen und den Verkehrsunternehmen 
Fahrplankonferenzen durchgeführt (für Förderschulen nicht zutreffend). Die Beteiligung der Schulen 
und damit das Interesse waren regional sehr unterschiedlich. Um uneffektive Veranstaltungen zu 
vermeiden und auch der aktuellen Corona bedingten Situation Rechnung zu tragen, sollten 
Fahrplankonferenzen nur dort durchgeführt werden, wo von Seiten der Schulen Gesprächsbedarf 
besteht.

Teilen Sie uns bitte bis zum 28.02.2021 (gern per Mail oder telefonisch!) mit, ob Ihrerseits 
Gesprächsbedarf gegeben ist bzw. ob Ihrerseits Anträge zur Änderung des bestehenden Fahrplanes 
beabsichtigt sind.

Antragsbearbeitung Schülerbeförderung für das Schuljahr 2021/2022
In Vorbereitung des neuen Schuljahres werden derzeit Abgleiche, in Form von Fahrschülerlisten, 
zwischen uns und den Schulen vorgenommen. Da leider immer wieder Eltern Ihrer Mitwirkungs- und 
Mitteilungspflicht nicht nachkommen, werden bestellte Schülerfahrkarten durch den LK bezahlt, ohne 
dass noch ein Erfordernis besteht. Der Abgleich dient dieser Klärung. Bitte unterstützen Sie uns in 
diesem Prozess.
Die Anträge auf kostenlose Schülerbeförderung bzw. die Fahrschülerlisten sind dem Schulamt/ SG 
Schülerbeförderung bis spätestens 15.04.2021 zu übergeben. Bei späterem Eingang kann nicht in 
jedem Fall sichergestellt werden, dass die SFK termingerecht ausgereicht werden kann. Bitte 
unterstützen Sie uns auch in diesem Prozess und nehmen hierauf Bezug im Rahmen der 
Elternversammlungen bzw.-informationen zu Beginn des 2. Schulhalbjahres.

Verteiler:
an alle Schulen im Landkreis MSE 
-per Mail_

Besucheradressen Landkreis Mecklenburgische Seenplatte
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Schülerbeförderung mit einem Fahrdienst
Die MWG ist zuständig für die Planung, Organisation und Durchführung der Sonderbeförderung mit 
dem Fahrdienst. Die Anträge einschließlich vorhandene Gutachten sind wie bisher an den LK zu 
übergeben. Der LK prüft die Voraussetzungen ggf. unter Einbeziehung des kreislichen 
Gesundheitsamtes und entscheidet über die Notwendigkeit der Sonderbeförderung. Der LK bestellt 
die Sonderbeförderung bei der Mecklenburg- Vorpommerschen Verkehrsgesellschaft mbH,
Quitzerower Weg 13e, 17109 Demmin (MWG). Die MWG ist dann für die Tourenplanung und alles 
Weitere verantwortlich.

Um eine schnelle und reibungslose Bearbeitung der Anträge auf individuelle Beförderung zur 
gewährleisten ist es notwendig, dass bereits mit dem Eingang des Antrages entscheidungsrelevante 
Unterlagen, wie z. B. Bescheid des Staatlichen Schulamtes Neubrandenburg, Kopie eines 
Schwerbehindertenausweis sowie Unterlagen über den gesundheitlichen Zustand, eingereicht 
werden.

Die Anträge auf kostenlose Schülerbeförderung mit einem Fahrdienst bzw. die Fahrschülerlisten sind 
ebenfalls bis spätestens zum 15.04.2021 im Schulamt/ SG Schülerbeförderung einzureichen.

Änderungen (Umzug/Wegzug/Schulwechsel) im laufenden Schuljahr
Änderungen sind dem LK unverzüglich mitzuteilen. Bei Nutzung der Schülerfahrkarte ist diese zeitnah 
an den LK zu schicken. Erfolgt dieses nicht, wird der LK den entstandenen Schaden von den Eltern 
einfordern. Bitte unterstützen Sie uns und informieren die Eltern bzw. ziehen Sie die Fahrkarten ein 
und stellen Sie uns diese zeitnah zur Verfügung.

Bei Inanspruchnahme eines Fahrdienstes ist die Ab- bzw. Ummeldung der individuellen Beförderung 
dem Landkreis ebenfalls unverzüglich mitzuteilen.

Sollten sich aus Ihrer Sicht Fragen ergeben, stehen wir gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftraq

Christine Meinhart
SGL Schülerbeförderung/Haushalt/ÖPNV
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